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Oder gibt es noch andere Möglichkeiten sich gegen eine Versetzung zu wehren?

Wie bereits beschrieben, muss man gehört werden. Der Dienstherr ist im Rahmen der
Fürsorgepflicht gehalten, persönliche Auswirkungen einer Versetzung abzuwägen und dann auf
Basis dieser Abwägungen heraus eine geeignete Lehrkraft für die Versetzung auszuwählen.
Sachliche Gründe können neben passenden Fachkombinationen an Ausgangs- und Zielschule
auch die familiäre Situation, die Dienstzeiten, das Innehaben von Funktionsstellen u.ä. der in
Frage kommenden Lehrkräfte sein. Gegen Ermessensfehler dabei kann man sich ggf. mit
Eilantrag vor Gericht wehren.

Grundsätzlich können auch innerdienstliche Spannungen ein dienstliches Bedürnis zur
Versetzung begründen, das wäre also nicht sofort ein Ermessensfehler. In den mir bekannten
Situationen (und das sind äußerst wenige) ging dabei jeweils ein längerer Konflikt vor, der auch
nicht durch Mediation o.ä. gelöst werden konnte. Maßstab ist dann ab irgendeinem Punkt die
nicht mehr mögliche vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dafür reicht aber eine einfache
Behauptung einer Seite mit hoher Sicherheit nicht aus.
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